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2 . Abkürzungen

AHV Alters- und Hinter lassenenversicherung
ATSG Allgem einer Teil des Sozialversicherungsrecht
BAG Bundesamt  für Gesundheit
BBTI Versicherungssoftware BBT
DRG Diagnosis Related Groups (diagnosebezogene Fallbauschale)
DSG Bundesgesetz über den Datenschutz
EDÖB Eidgenössischer Datenschutz- und Öffent lichkeitsbeauft ragter
KKV Krankenkasse Visperterm inen
KVG Bundesgesetz über die Krankenversicherung
KVV Verordnung über die Krankenversicherung
MCD Minim al Clinical Dataset
QM Qualitätsmanagem ent
VAD Vert rauensärzt licher Dienst
VDSG Verordnung zum  Bundesgesetz über den Datenschutz
zDAS zent rale Datenannahm estelle

3 . Ausgangslage

3 .1  Recht liche Grundlagen
Gestützt auf Art . 11 und Art . 21 der Verordnung zum  Bundesgesetz über den Datenschutz (VDSG)  in
Verbindung m it  Art .84b des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG)  hat  die Krankenkasse
Visperterm inen das vorliegende Bearbeitungsreglem ent  für die Datensam m lungen m it  besonders
schützenswerten Daten erstellt .
Die nachfolgenden Best im m ungen gelten sinngem äss auch für den Bereich der von der KKV angebotenen
Zusatzversicherungen nach VVG (Versicherungsvert ragsgesetz) .

3 .2  Ziel des Bearbeitungsreglem ents
Das Bearbeitungsreglem ent um schreibt  insbesondere die Datenbearbeitungs- und Kont rollverfahren
sowie den Bet r ieb der Datenbearbeitung. Es enthält Angaben über das für den Datenschutz und die
Datensicherheit verantwort liche Organ, die Herkunft  der Daten, die Zwecke, für welche sie regelm ässig
bekannt gegeben werden und beschreibt das Verfahren für die Erteilung der Zugriffsberecht igung auf
die Module der elekt ronischen lnform at iksystem e.
Das vorliegende Reglem ent wird laufend den gesetzlichen, organisatorischen und bet r ieblichen
Änderungen angepasst .

3 .3  Zw eck der Datenbearbeitung
Die Krankenkasse Visperterm inen arbeitet  m it  Daten der Versicherten. Das bedeutet  konkret , dass
Personen- und Gesundheitsdaten gespeichert , gesamm elt , bearbeitet  und in best im m ten Fällen
weitergegeben werden. Der Zweck der Datenbearbeitung ist  in Art . 84 KVG geregelt .
Die m it  der Durchführung, der Kont rolle oder der Beaufsicht igung der Durchführung des Gesetzes
beauft ragten Organe sind befugt , die Personendaten – einschliesslich der  besonders schützenswerten Daten
und Persönlichkeitsprofile – zu bearbeiten, um  die ihnen nach dem  Gesetz übert ragenen Aufgaben
ordnungsgem äss zu erfüllen.

3 .4  Verantw ort liche Stelle
Die Krankenkasse Visperterm inen ist  für die gesetzliche Abwicklung der Krankenversicherung verantwort lich
und som it  I nhaberin der Datensam mlungen. Mit  den im  Reglem ent  eingehaltenen Massnahm en sorgt  die
Krankenkasse Visperterm inen für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.



KKV Krankenkasse
Dorfstrasse 66, 3932 Visperterminen

Telefon: 027 948 00 50 / Telefax: 027 948 00 51 / E-Mail: info@kkv.ch

Seite 4, KKV Bearbeitungsreglem ent

3 .5  Definit ion der Datensam m lung
Jeder Bestand von Personendaten, der so aufgebaut  ist , dass die Daten nach bet roffenen Personen
erschliessbar sind, stellt  eine Datensam m lung dar (Art . 3 lit .g DSG - Bundesgesetz über den Datenschutz) .
Die Erschliessbarkeit  bildet  jedoch nur eines von m ehreren Kriter ien, weitere ergeben sich aus dem
Wort laut , aber auch aus Sinn und Zweck der Best im m ung bet reffend Datensam m lungen.
Weitere Voraussetzungen sind das Vorhandensein von Personendaten von m ehr als einer Person, das
Festhalten von Personendaten als solche sowie von m ehreren Datensätzen, welche zudem  einen
them at ischen Zusam m enhang sowie eine gewisse Beständigkeit  aufweisen.

3 .6  Verpflichtung Datenschutz und Datensicherheit
Die Mitarbeitenden sind in ihrer Funkt ion für die Schaffung der notwendigen und angem essenen
Rahm enbedingungen für den Datenschutz und die Datensicherheit  verantwort lich. I n periodischen
Schulungen werden die Mitarbeitenden über die Entwicklung im  Datenschutzbereich inform iert und
sensibilisiert .

3 .7  Schw eigepflicht
Die Mitarbeitenden der Krankenkasse Visperterm inen unterstehen während des Arbeitsverhältnisses und
darüber hinaus der Schweigepflicht  nach Art . 33 des Bundesgesetzes über den Allgem einen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG)  und Art . 35 des Bundesgesetzes über den Datenschutz (DSG) . Die von
allen Mitarbeitenden unterzeichnete Schweigepflicht  ist  Bestandteil der unter der vorgängigen Ziffer
erwähnten Datenschutz- und Datensicherheitsverpflichtung.

4 . EDV- Struktur

4 .1  Übersicht
Die Krankenkasse Visperterm inen arbeitet  m it  dem  BBTi-System , welches vom  externen Dienst leister BBT
bet reut  wird.
Auf BBTi werden die versicherungsrelevanten Daten bearbeitet :

 Vert ragsdaten der Versicherten (Vornam e, Nam e, Geburtsdatum , Versicherten-Nr., Adresse,
Versichertendeckung, Versichertenkarte etc.)

 Leistungsverarbeitung (Leistungsdaten, welche für die Abrechnung notwendig sind)
 Spezialfälle Leistungsverarbeitung (Taggeld, Auslandrechnungen, Regress)
 I nkasso-Mahnwesen
 Archiv
 Kundenportal (WEB-Portal)

4 .2  Schnit tstellen
Die Schnit tstellen ergeben sich aufgrund von Subsystem en, zum  Teil bedingt  durch gesetzliche Vorgaben.
So wird der gesam te vert rauensärzt liche Dienst  (VAD)  durch unseren externen Partner dem  RVK bet reut .

Die gesetzliche zert ifizierte Datenannahm estelle wird zusam m en m it  unseren externen I T-Partner BBT und
dem  Schweizerischen Verband für Gem einschaftsaufgaben der Krankenversicherer (SVK)  sichergestellt ,  die
beide für diese Dienst leistung nach VDSZ zert ifiziert  sind.
Die Zusam m enarbeit  m it  der SASI S AG, einer Tochtergesellschaft  von santésuisse (Verband der
Schweizerischen Krankenversicherer im  Bereich der sozialen Krankenversicherung)  findet  zur
Kartenprodukt ion, für stat ist ische Auswertungen und künft ig zur elekt ronischen Abwicklung des Ein- und
Aust r it tsverfahrens stat t .

Das I nkassoverfahren ab Stufe Bet reibung wird auf der Plat t form  Collecta eSchKG Services
weiterverarbeitet . Die dafür notwendigen Daten werden von BBTi m it t els Schnit tstelle überm it telt .
Externe Partner unterstüt zen die Krankenkasse Visperterm inen ausserdem  bei der elekt ronischen
Rechnungsverarbeitung, bei der Datenvernichtung, bei Behandlungen im  Ausland (Not rufzent rale) , beim
Aktuar, beim  Rechtsdienst , bei Bankgeschäften und in der Kom m unikat ion.
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Die Authent ifizierung, die Verschlüsselungs- und m odernen Übert ragungstechnologien in Bezug auf diese
und weitere Schnit tstellen sind Massnahm en, um  die Erhalt ung des Datenschutzes und der Datensicherheit
zu gewährleisten.

Die detaillierten Schnit t stellenbeschreibungen sind im  aktuellen Konform itätsnachweis - der im  Besitz des
externen Datenschutzverantwort lichen ist – ersicht lich.

Sie geben genau Auskunft  über:
 Herkunft
 Em pfänger
 Periodizit ät
 Zweck der Datenweitergabe
 Medium  der Datenweitergabe
 Zweck der Datenbearbeitung

Die nachfolgende, grafische Übersicht  zeigt  die von der Datenbearbeitung bet roffenen Um system e auf:

4 .3  Outsourcing
Voraussetzung für die Übert ragung der Bearbeitung von Personendaten an externe Partner ist , dass die
Daten nur so bearbeitet  werden, wie das die Krankenkasse Visperterm inen selbst  tun würde und die
Übert ragung durch keine Geheim haltungspflicht  verboten ist . Diese Partner bestät igen m it
Vert ragsunterzeichnung die Einhaltung der Datenschutzbest im m ungen für sich und ihre Hilfspersonen.

4 .4  I T- I nfrast ruktur
Sowohl die Firewall als auch das Ant ivirus-Program m  werden regelm ässig aktualisiert .

4 .5 DRG Datenbearbeitung
DRG- und Tarpsy Rechnungen werden mit der Datenannahmestelle (DAS) bearbeitet.
Die Datenannahmestelle wird von der Swiss DRG Control GmbH betrieben. Die Bearbeitung umfasst elektronisch
übermit telte SwissDRG-Abrechnungen und in Ausnahmen – nur wenn der Leistungserbringer die Daten nicht
elektronisch übermit teln kann - die Bearbeitung von in Papier zugestellten SwissDRG-Abrechnungen gemäss KVV.

Datenversand
Die DRG-Daten (Rechnung +  MCD) werden von den Leistungserbringern entweder an die Administrat ion der DAS
oder auf Wunsch der versicherten Person oder in begründeten Fällen vom zuständigen Leistungserbringer durch
spezielle Kennzeichnung (VAD-Flag) an den vertrauensärzt lichen Dienst (VAD) zugestellt  (Art . 42 KVG und 59a
KVV). Die Übert ragung der XML im Standard 4.4 oder 4.5 mit  Container, sowie die Rückweisung fehlerhaften
Invoices werden mit tels Interm ediär MediData gewährleistet .

Elektronischer Datenem pfang
Die Swiss DRG-Rechnungen und MCD werden als XML-File im Container elektronisch empfangen.
Die Datenübermit t lung erfolgt verschlüsselt  m it tels ssl (secure socket layer) . Aufgrund der Kennzeichnung durch
den Leistungserbringer werden die Daten entschlüsselt , t riagiert  und entweder der Administ rat ion oder dem
VAD (mit  Flag) zugewiesen.

Datenem pfang in Papierform
Der Leistungserbringer versendet die DRG Rechnung als Papierdokument an die KKV Krankenkasse, Swiss DRG
Datenannahmestelle, Dorfstarsse 66, 3932 Visperterminen. Das Couvert darf geöffnet, als DRG-Rechnung erkannt,
separiert , gescannt und nachbearbeitet werden. Anschliessend wird das Papierdokument vernichtet. Ebenfalls
werden unaufgefordert zugestellte Papier-MCD vernichtet .  Diese müssen nach der Dunkelprüfung und einer
allfälligen Auslenkung z.h des Vertrauensärztlichen Dienstes neu angefordert  werden. Sobald die Rechnung im
Standard XML 4.4 oder 4.5 erstellt  ist , läuft  der Prozess analog den elekt ronisch eingelieferten Daten ab.
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Prüfung der Rechnungen
Nach erfolgreichem Rechnungsimport  findet  eine automat isierte Dunkelprüfung stat t . I st  die Rechnung
fehlerfrei, das heisst das Regelwerk schlägt nicht an und die Rechnung wird nicht ausgelenkt, dann erhält  sie den
Status abgeschlossen, wird freigegeben und verlässt den Scope der DAS um im Scope der KKV Krankenkasse bis
zum Exkasso weiter verarbeitet  zu werden. Hat eine fehlerfreie Rechnung ein VA-Flag spielt  das keine Rolle, da
die Rechnung ohne manuellen Eingriff vollum fänglich verarbeitet  wird.

Schlägt  das Regelwerk an, dann wird die Rechnung ausgelenkt  erhält  sie den Status "fehlerhafte
Rechnung und verlässt den Scope der Datenannahmestelle damit sie von der DRG Sachbearbeiterin
weiterbearbeitet werden kann. Je nach Auslenkungsprotokoll kann die Rechnung abgeschlossen
werden oder es müssen weitere Unterlagen zu Handen des vertrauensärzt lichen Dienstes
eingefordert werden. Je nach Komplexität des Falles kann der Fall dann von der Hilfsperson VAD
selbst beurteilt  werden oder die Unterlagen werden dem Vertrauensarzt  zur Stellungnahme
vorgelegt .

Hat eine ausgelenkte Rechnung ein VA-Flag, so muss sie durch eine Hilfsperson VAD ausserhalb des
DAS-Scope weiterverarbeitet  werden. Je nach Auslenkungsprotokoll kann die Rechnung abgeschlossen
werden oder es müssen weitere Unterlagen zu Handen des vertrauensärzt lichen
Dienstes eingefordert werden. Je nach Komplexität des Falles kann der Fall dann von der
Hilfsperson VAD selbst beurteilt  werden oder die Unterlagen werden dem Vertrauensarzt  zur
Stellungnahme vorgelegt .

Nach der manuellen Prüfung entweder durch den vert rauensärzt lichen Dienst  oder durch die
Hilfsperson VAD mit oder ohne Einbezug des Vertrauensarztes, wird die Rechnung entweder
zur Zahlung an die DRG-Sachbearbeiterin freigegeben oder zur Neucodierung an den Leistungserbringer
zurückgesandt. Die Rechnung wird weiter versandt  werden, da diese dort  auf den Abschluss wartet ,
d.h. sie erhält  entweder den Status „erfolgreich abgeschlossen“ oder „zurückgewiesen“. Wird die
Rechnung zurückgewiesen wird sie entweder im  TDA elekt ronisch versandt  oder ausgelenkt , damit  der
Versand über Papier erfolgen kann.

Versand /  Rückw eisung
I st  die Rechnung gut geheissen, erfolgt der automatische Export. Die Rechnung verlässt die
Datenannahmestelle und t rit t  in den Scope der KKV Krankenkasse ein. Dort  erfolgt  der tägliche
automatische Import zusammen mit allen anderen XML-Invoices ins Kernsystem BBTi und wird - sofern
keine Auslenkung wegen der internen Betragslim ite erfolgt - automat isch ohne manuellen
Zwischeneingriff, zum In-Exkasso t ransport iert . Einmal wöchentlich erfolgt  der
programmierte Leistungslauf und somit ist  die DRG- oder Tarpsy-Rechnung abgeschlossen und kann
von den Sachbearbeitenden nicht  mehr bearbeitet  werden.

5 . Organisat ion
Die Krankenkasse Visperterm inen ist  ein Verein m it  Sitz in Vsiperterm inen.

 Genralversam m lung
 Vorstand (5 Mitglieder)
 Geschäftsleitung (2 Mitglieder)
 Mitarbeiter 6 Personen (360 Stellenprozente)

5 .1 . Geschäftsstelle
Die Krankenkasse Visperterm inen ist  im  Wallis ausschliesslich in der Präm ienregion 2 (Oberwallis)  tät ig.
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5 .2 . Organisat ionsstruktur
Die Krankenkasse Visperterm inen ist  in fünf Bereiche aufgeteilt :

 Leistungen
 I nkasso
 Finanzen/ Rechnungswesen
 Verkauf/ Kundendienst
 I T/ EDV
 Datenschutz
 Personal/ I KS

Geschäftsleitung besteht  aus zwei Mitgliedern, wovon eines den Vorsitz hat . Die Krankenkasse
Visperterm inen beschäft igt  zurzeit 6 Mitarbeitende.

5 .3 . Verantw ort lichkeiten
Die Gesam tverantwortung für Datenschutz und Datensicherheit  t rägt  das Leitungsorgan der Krankenkasse
Visperterm inen. Für die Um setzung des Datenschutzes im  Bet r ieb ist  die Geschäftsleitung verantwort lich.

Der externe Datenschutzverantwort liche kont rolliert  die Einhaltung des Datenschutzes, berät  die
Geschäftsleitung und die Mitarbeitenden und unterstützt  bei der operat iven Um setzung des Datenschutzes
im  Bet r ieb.

6 . Benutzer und Datenzugr iff

6 .1 . Benutzer
Abhängig von Funkt ion und Rolle, die ein Mitarbeitender wahrnim m t, wird die Zugriffsberecht igung
(Einsichts- und/ oder Mutat ionsrecht )  erteilt  und dokum ent iert . Für Wartung und Problem lösung erhält  der
I T-Outsourcing-Partner Zugriff auf die bet roffenen I T-System e.

6 .2 . Benutzerverw altung
Die Benutzerverwaltung erfolgt  zent ral durch den internen I T-Verantwort lichen. Die Geschäftsleitung ist  für
die Definit ion der I T-Zugriffsrechte der einzelnen Mitarbeitenden zuständig.

6 .3 . Aufhebung der Zugriffsberecht igung
Die Benutzer sind so lange und in dem  Um fang zugriffsberecht igt , als sie die Daten für die Ausübung der
Arbeit sfunkt ion benöt igen.

6 .4 . Ausbildung der Benutzer
Die Benutzer werden auf BBTi und auf den übrigen, für den Bet r ieb notwendigen Applikat ionen fachgerecht
geschult . Jährlich werden Datenschutzschulungen durchgeführt .

6 .5  Prozessabläufe
I n den Arbeitsprozessen werden die Mitarbeitenden geschult . Ebenso sind die internen Richt linien sowie die
aktuellen Prozessabläufe über die System e abrufbar.

7 . Bearbe iten von Dat en

7 .1 . Datenbeschaffung
Die Daten der Krankenkasse Visperterm inen stam m en in erster Linie von den Versicherten selbst  sowie von
den Versicherten erm ächt igen Personen und Stellen (Leistungserbringer, Versicherungen, Am tsstellen,
usw.) , aus der Leistungsabwicklung von Leistungserbr ingern sowie von Am tsstellen (zb.
Präm ienverbilligungen) .



KKV Krankenkasse
Dorfstrasse 66, 3932 Visperterminen

Telefon: 027 948 00 50 / Telefax: 027 948 00 51 / E-Mail: info@kkv.ch

Seite 8, KKV Bearbeitungsreglem ent

7 .2 . Datenkategorien
Es werden folgende wesent lichen Datenkategorien im  System  aufgeführt :

 Nam e, Vornam e, Adresse, Nat ionalität , Sprache
 Sozialversicherungsnum m er, Partner-Num m er
 Zahladressen
 Vert ragsdaten
 Leistungsdaten
 Präm iendaten
 Mahndaten

Wir teilen die Personendaten in folgende Kategorien ein:

1 allgemein zugänglich
2 intern schützenswert
3 vert raulich /  besonders schützenswert

7 .3 . Bekanntgabe von Daten an Drit te
Die Bekanntgabe an Drit te ist  gem äss Art . 84a in Verbindung m it  Art . 84 KVG nur er laubt , wenn diese aus
recht lichen Gründen einen Anspruch auf Daten haben (z. B. Behörden, Gerichte)  oder eine entsprechende
schrift liche Einwilligung des Bet roffenen vorliegt . Nach der Übert ragung ist  der Drit te als Datenem pfänger für
den Datenschutz und die Datensicherheit  verantwort lich.

Daten können insbesondere bekannt  gegeben werden für:
 Einhaltung der Versicherungspflicht
 Beurteilung von Leistungsansprüchen
 Verhinderung ungerecht fert igter Bezüge
 Koordinat ion m it  Leistungen anderer Sozialversicherungen
 Geltendm achung eines Rückgriffrechts gegenüber haftpflicht igen Drit ten
 Führen von Stat ist iken
 Zuweisung oder Verifikat ion der Sozialversicherungsnum m er

7 .4 . Anm eldung der Datensam m lungen beim  EDÖB
Die Krankenkasse Visperterm inen verfügt  über einen externen Datenschutzbeauft ragten, der die Einhaltung
des Datenschutzes kont rolliert ,  die Mitglieder der Geschäftsleitung und Mitarbeitenden berät  und sie bei der
operat iven Um setzung des Datenschutzes im  Bet rieb unterstützt .

8 . Archivierung und Vernichtung

8 .1 . Aufbew ahrungspflicht  und W iederherstellung
Für die Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen gilt  grundsätzlich die gesetzliche Aufbewahrungsfr ist  von
10 Jahren (Art . 958f Abs.1 OR - Obligat ionenrecht ) . Werden die Geschäftsunterlagen in elekt ronischer oder
vergleichbarer Weise aufbewahrt , so m üssen sie jederzeit  lesbar gem acht  werden können (Art . 958f Abs. 3
OR)

8 .2 . Vernichtung physisch vorhandener Daten
Bei der Vernichtung von vert raulichen oder besonders schützenswerten Daten in physischer Form  m uss der
Datenschutz gewährleitet  sein, d.h. die Unterlagen dürfen nicht  in öffent lich zugänglichen Behältern der
Vernichtung zugeführt  werden.
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8 .3 . Vernichtung elekt ronisch gespeicherter  Daten
Elekt ronische Datent räger m üssen vor der Vernichtung unlesbar gem acht  werden oder die Vernichtung m uss
durch ein für die Entsorgung von elekt ronischen Datent rägern zert ifiziertes Unternehm en erfolgen. Die
elekt ronisch gespeicherten Daten m üssen nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht  endgült ig gelöscht werden.

9 . Technische und organisatorische Massnahm en

9 .1 . Zutrit tskontrolle
Der Zugang zu den Räum lichkeiten der Krankenkasse Visperterm inen ist  nur m it  Badge m öglich. Dam it  ist
der direkte Zugang durch Drit te, nicht  m öglich. Ausserhalb der Arbeit szeiten werden die Büros
abgeschlossen. Das Archiv ist  nur Mitarbeitenden der Krankenkasse Visperterm inen zugänglich. Vert rauliche
Unterlagen, wie jene des Vorstandes, der Geschäftsleitung und des Vert rauensärzt lichen Dienstes, werden
separat  archiviert  und der Zugang ist  jeweils nur für den verantwort lichen Mitarbeitenden möglich.

9 .2 . Authent ifizierung des Benutzers
Um  auf Daten und Program m e zuzugreifen, m uss sich der Mitarbeitende m it tels Passwortes ident ifizieren.
Der Zugriff auf Daten durch einen eingeschränkten Kreis von Mitarbeitenden ausserhalb der Organisat ion
erfolgt  m it  einer auf m indestens zwei Elem enten beruhenden Authent ifizierung. Die persönlichen Com puter
sind m it  einer Firewall geschützt .

9 .3 . Zusam m enarbeit  m it  Partnern
Der Austausch von besonders schützenswerten Daten m it  unseren externen Partnern erfolgt  in einem
separat  geschützten Bereich (z.B. VAD-Mitarbeitende) .

1 0 . Rechte  der Bet roffenen

1 0 .1 . I nform at ionspflicht  beim  Beschaffen von Personendaten
Art . 18a des Bundesgesetzes über den Datenschutz DSG verlangt  die I nform at ion der bet roffenen Person,
wenn besonders schützenswerte Personendaten oder Persönlichkeitsprofile beschafft  werden. Aufgrund des
gesetzlichen Auft rags nach Bundesgesetz über die Krankenversicherung KVG zur Bearbeitung von
Gesundheitsdaten gilt  die Ausnahm ereglung nach Art . 18a Abs.4 lit .  a DSG,
wonach die I nform at ionspflicht  des I nhabers der Datensam m lung ent fällt ,  wenn die Speicherung oder die
Bekanntgabe ausdrücklich durch das Gesetz vorgesehen ist .

1 0 .2 . Auskunftsrecht
Jede Person kann von der Krankenkasse Visperterm inen schrift lich Auskunft  verlangen, ob Daten über sie
bearbeitet  werden. Das Auskunftsrecht  r ichtet  sich nach Art . 8 und 9 DSG sowie Art . 1 und 2 der
Verordnung zum  Bundesgesetz über den Datenschutz VDSG. Die Auskunft sgesuche sind unter Beilage der
Kopie eines am t lichen Ausweises an die Krankenkasse Visperterm inen zuhanden des
Datenschutzbeauft ragten zu r ichten.

1 0 .3  Bericht igungs- und Löschungsrechte
Die bet roffenen Personen können gem äss Art . 5 Abs. 2 und Art . 25 DSG verlangen, dass ihre Daten
bericht igt , vernichtet  oder die Bekanntgabe an Drit te gesperrt  werden. Die entsprechenden Gesuche sind an
die Krankenkasse Visperterm inen zuhanden des Datenschutzbeauft ragten zu r ichten.

1 0 .4  Kontrollverfahren
Um  die Einhaltung des Datenschutzes sicherzustellen, wird ein Bündel an technischen und organisator ischen
Massnahm en get roffen wie z. B. das Erstellen von Sicherheits- und Archivierungskonzepten, die
regelm ässige Durchführung von internen und externen Audits sowie Monitor ing (Aufzeichnung der Zugriffe,
Logfiles) .
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Seite 10, KKV Bearbeitungsreglem ent

1 1 . Abschliessende  Best im m ungen

1 1 .1 Veröffent lichung
Das Bearbeitungsreglem ent  wird auf der Hom epage der Krankenkasse Visperterm inen www.kkv.ch
aufgeschaltet .

1 1 .2  Anhang
I m Anhang 1 werden die detaillierten Datenkategorien aufgeführt .

1 1 .3 Änderungen des Reglem ents
Das Bearbeitungsreglem ent  wird in Ergänzung zu den Richt linien Datenschutz und Datensicherheit
regelm ässig von der Geschäftsleitung aktualisiert . Dieses Reglem ent  kann jederzeit  geändert  werden. Die
Verantwortung für die Aktualisierung t rägt  der Datenschutzbeauft ragte der Krankenkasse Visperterm inen.

1 1 .4 I nkraft t reten
Dieses Reglem ent  ist  an der Geschäftsleitungssitzung vom  01.01.2022 genehm igt  worden und t r it t  ab sofort
in Kraft . Es ersetzt alle vorherigen Versionen.

KKV Krankenkasse

Bernardo Briggeler
Geschäftsführer

http://www.kkv.ch/

